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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
 
Konsulargebührengesetz 1992 geändert wird
 

Sehr geehrter Gesandter MMog. Schusterschitzl 

Das Osterreichische Rote Kreuz hat sich zum Ziel gesetzt, für besonders schutzbedürftige 
Personen Partei zu ergreifen und diese zu unterstützen. Aus diesem Grund setzt sich die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung weltweit für Flüchtlinge ein. Durch den vorliegende n 
Entwurf werden Flüchtlinge und deren Famil ienmitglieder finanziell schwer belastet . 

Daher erlaubt	 sich das österreichische Rote Kreuz binnen offener Frist folgende Anmerkungen 

zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das Konsulargebührengesetz geändert wird, zu 

machen: 

Tar ifpost 1a Abs. 5 lautet: 

.Sind weitere erkennungsdienstliche [u.a. Beauftragung von DNA-Analysen) oder sonstige 
MaBnahmen (u.a. Beauftragung von Dokumentenüberprüfungen) zur Iden fitätsfeststellung 
erforderlich, so sind die Auslagen gemäB § 1Abs. 2 vom Antragsteller zu ersetzen.· 

Tarifpost 1 a Abs. 5 umfa sst in se iner derzeitigen Farmulierung jedenfalls auch 
erkennungsdienstliche Maßnahmen, die im Zuge eines Verfahrens nach dem Asylgesetz gesetzt 
werden. Asylberechtigte Personen haben sowoh l nach europarechtl ichen Bestimmungen wie 
auch nach § 35 Asylgesetz das Recht, ihre Kernfamilie nach österreich zu holen . 

Der Suchdienst des österreichischen Roten Kreuzes berät und unterstützt Familien von 

anerkannten Flüchtlingen und subsidiär schutzberechtigte Personen bei diesen 

Familienzusammenführungen. Daher wissen wir aus unserer praktischen Tätigkeit, dass DNA

Analysen immer wieder und , seit der letzten Nove lle zum Asylgesetz, immer häufiger im Zuge 

von Familienverfahren erforderlich werden, um bestehende Familienverhältnisse nachzuweisen. 
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Aus Lieloe 2.lm\ Mensc.ltel'l. 

Ebenfalls aus unserer Erfahrung wissen wir, dass es im Zuge des Familienvedahrens zu 
Dokumentüberprüfungen kommen kann , da oft an der Echtheit der Dokumente gezweifelt wird . 

Das ö sterreichisches Rote Kreuz hat bereits wiederholt (zuletzt in seiner Stellungnahme zum 

Entwurf eines geänderten Konsulargebührengsetzes vom 12. Oktober 2009) darauf hin 

gewiesen, dass die Kosten von DNA-Analysen als Mittel zum Nachweis eines bestehenden 

Familienverhältnisses - sofern es einem Fremden nicht gelingt, ein behauptetes 
Verwandtschaftsverhältnis durch unbedenkliche Urkunden oder sonstige geeignete und ' 

gleichwertige Bescheinigungsmittel nachzuweisen - von den osterreichtsehen Behörden dann 
getragen werden sollten, wenn durch die Ergebnisse die Angaben des Fremden bestätigt 
werden . Eine ähnliche Regelung sieht § 18 Abs. 2 Asylgesetz bereits vor. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Fremde im Rahmen von Verfahren zur Durchsetzung 
Ihrer Ansprüche nach dem Asylgesetz nicht mit Gebühren belastet werden, da diese ihre 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oft übersteigen. Dieser Grundsatz spiegelt sich in § 2 Abs 1 Z 
4 Konsulargebührengesetz erfreulicherweise in Hinblick auf andere Amtshandlungen schon 
jetzt wieder, und wir würden eine klare Regelung bezüglich allenfalls erforderlicher DNA
Analysen sowie der sonstigen Maßnahmen zur Identitätsfeststellung sehr begrüßen . 

Mit freundlichen Grüßen 

,, 

Dr. Wolfgong Kopetzky 
Generalsekretär Stv. Generalsekretär 

An sprechpartnerin:� 
Mag.o Minoo Amtr-l-lckn-Belzc, DW 164� 
mi noo.amir-mokri@roteskreuz.at� 
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